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1. Kosten für heileurythmische Behandlungen als au-
ßergewöhnliche Belastung 

 
Die Zwangsläufigkeit der Kosten einer heileurythmischen Behandlung kann 
durch die Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nachgewiesen werden; 
ein amtsärztliches Attest ist nicht erforderlich. 
Hintergrund 
Eine an Rückenschmerzen leidende Patientin machte für 2009 u. a. Aufwendun-
gen für 36 heileurythmische Behandlungen (je 45 Minuten zu 45 EUR) als 
außergewöhnliche Belastungen geltend. Sie legte dazu ärztliche Verordnungen 
eines Arztes für Allgemeinmedizin vor, auf denen jeweils "12 x Heileurythmie" 
verordnet wird und als Diagnose Bandscheibenvorfall sowie chronisch wieder-
kehrendes Syndrom der Lendenwirbelsäule vermerkt ist. 
Das Finanzamt versagte den Abzug mit der Begründung, die Zwangsläufigkeit 
hätte durch ein vorheriges Gutachten des Amtsarztes oder des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung (MDK) nachgewiesen werden müssen. Das 
Finanzgericht vertritt dagegen einen großzügigeren Standpunkt und gab der 
Klage statt. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof ist mit dem Finanzgericht der Auffassung, dass ein vorheri-
ges amtsärztliches Gutachten oder eine Bescheinigung des MDK nicht vorgelegt 
werden muss. Die Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers, die auch nach-
gereicht werden kann, genügt. Die Revision des Finanzamts wurde daher zu-
rückgewiesen. 
Der Bundesfinanzhof geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass Krank-
heitskosten aus tatsächlichen Gründen zwangsläufig erwachsen. Für den Nach-
weis der Zwangsläufigkeit krankheitsbedingter Aufwendungen gelten jedoch 
besondere Anforderungen. Für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel ist die Verordnung 

eines Arztes oder Heilpraktikers vorzulegen. In den weiteren abschließend 
geregelten Katalogfällen der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung ist der 
Nachweis der Zwangsläufigkeit durch ein vor Beginn der Heilmaßnahme oder 
dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels ausgestelltes amtsärztliches Gutach-
ten oder eine vorherige ärztliche Bescheinigung des MDK zu führen. Dieser 
qualifizierte Nachweis gilt insbesondere für wissenschaftlich nicht anerkannte 
Behandlungsmethoden. 

Anknüpfend an die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts führt der Bundes-
finanzhof aus, dass es sich bei Homöopathie, Anthroposophie (mit dem Heilmit-
tel "Heileurythmie") und Phytotherapie nicht um wissenschaftlich nicht anerkann-
te Behandlungsmethoden handelt. Der qualifizierte Nachweis durch ein vorheri-
ges Attest des Amtsarztes oder des MDK ist daher nicht erforderlich. Die Ver-
ordnung eines Arztes oder Heilpraktikers ist ausreichend. Sie ist aber auch 
erforderlich. Denn die Heileurythmie ist ein Heilmittel. 
 
 
2. Reisekosten bei Auszubildenden: Regelmäßige Ar-

beitsstätte bei dualen Ausbildungsgängen 
 
Nicht nur der Ausbildungsbetrieb, sondern auch eine Berufsfachschule, deren 
Träger der Arbeitgeber ist und die sich auf demselben Gelände befindet, kann 
regelmäßige Arbeitsstätte sein. 
Hintergrund 
Die Klägerin befand sich in einem dualen Berufsausbildungsverhältnis. Der 
praktische Teil der Ausbildung fand in den Räumen eines Klinikums statt, mit 
dem der Ausbildungsvertrag geschlossen wurde. Der theoretische Teil der 
Ausbildung wurde in einer Berufsfachschule vermittelt. Diese befand sich schräg 
gegenüber den Klinikgebäuden auf der anderen Seite der Straße in ca. 200 
Meter Entfernung. Darüber hinaus nahm die Auszubildende noch an einer 
Lerngemeinschaft teil, die im Wohnheim des Klinikums durchgeführt wurde, das 
sich in derselben Straße wie das Klinikum befindet. 
Berufsfachschule als regelmäßige Arbeitsstätte 
Eine vom Mitarbeiter besuchte arbeitgeberfremde Bildungseinrichtung stellt nach 
der Rechtsprechung keine regelmäßige Arbeitsstätte dar. Besucht ein Auszubil-
dender im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses aber eine Berufsfach-
schule, deren Träger sein Arbeitgeber ist, ist nach dem neuen Urteil des Bundes-
finanzhofs nicht nur der Ausbildungsbetrieb, sondern auch die Berufsfachschule 
eine regelmäßige Arbeitsstätte. 
Im Urteilsfall befand sich die Berufsfachschule innerhalb eines größeren, räum-
lich geschlossenen Klinikgeländes. Sie war daher auch keine weitere Tätigkeits-
stätte, sondern zusammen mit der Klinik der ortsgebundene Mittelpunkt der 
Tätigkeit. 
Fahrtkosten nur in Höhe der Entfernungspauschale 
In der Folge können Fahrtkosten bei der Steuererklärung für die Fahrten zum 
Ausbildungsbetrieb und zur Berufsfachschule nur mit der Entfernungspauschale 
von 0,30 EUR je Entfernungskilometer geltend gemacht werden und vom Arbeit-
geber nicht steuerfrei erstattet werden. 
Lerngemeinschaft ist keine Arbeitsstätte 
Für die Lerngemeinschaft hat der Bundesfinanzhof jedoch eine Arbeitsstätte 
verneint, weil es sich nicht um eine Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsverhältnis-
ses handelt. Die Lerngemeinschaften fanden außerhalb des Arbeitgeber-
Direktionsrechts statt. Für diese Fahrten können die tatsächlichen Fahrtkosten 
angesetzt werden. 
Was sich aufgrund des neuen Reisekostenrechts ab 2014 ändert 
Ab 2014 ist die regelmäßige Arbeitsstätte durch den Begriff der ersten Tätig-
keitsstätte abgelöst worden. Sie bestimmt sich vorrangig nach der Zuordnung 
durch den Arbeitgeber. Im Urteilsfall war die Klägerin durch ihren Ausbildungs-
vertrag dem Ausbildungsbetrieb zugeordnet. 

 

mailto:office@whgp.de


 
 
Es lagen aber sowohl der Ausbildungsbetrieb, wie die Berufsfachschule und der 
Ort der Lerngemeinschaft auf dem gleichen Gelände. Das Klinikgelände insge-
samt dürfte damit auch 2014 die erste Tätigkeitsstätte darstellen. Die Fahrten 
dorthin – egal ob zum Ausbildungsbetrieb oder zur Berufsfachschule – sind somit 
weiterhin nicht begünstigt. 

Auch wenn die Lerngemeinschaft ebenfalls auf diesem Gelände stattfindet, 
handelt es sich unverändert um eine zwar beruflich veranlasste, aber außerhalb 
des Dienstverhältnisses durchgeführte Veranstaltung. Insoweit dürfte ein Abzug 
der tatsächlichen Fahrtkosten in der Steuererklärung weiterhin möglich sein. 
 
 
3. Aufbewahrung: Wie lange dürfen Bewerberdaten ge-

speichert werden? 
 
Bewerbungsunterlagen kommen per Post oder E-Mail ins Haus. Der Empfänger 
bewahrt die Bewerbungen auf, bis er sich für einen Kandidaten entschieden hat. 
Und dann? Bei den meisten Unternehmen sind die personenbezogenen Daten 
von Bewerbern auch dann noch gespeichert, wenn sie für den ursprünglichen 
Zweck nicht mehr gebraucht werden. Doch das ist rechtlich nicht zulässig. 
Im Bundesdatenschutzgesetz ist klar geregelt, dass personenbezogene Daten 
von Unternehmen nur befristet aufbewahrt werden dürfen. Danach müssen sie 
vernichtet bzw. gelöscht werden. Wenn also eine Stelle nicht besetzt werden 
kann oder der Kandidat ungeeignet ist, fällt der Zweck "Stellenbesetzung" weg 
und die Daten sind zu löschen. 
Aufbewahrungsfrist von Bewerbungen liegt bei ca. 3 Monaten 
Eine gerechtfertigte Aufbewahrungsfrist liegt bei ca. 3 Monaten. In diesem 
Zeitraum hat das Unternehmen ausreichend Gelegenheit, ein Bewerbungsver-
fahren ordnungsgemäß durchzuführen. Damit sind nicht nur die Auswahlgesprä-
che gemeint. Der Zeitraum schließt auch eine mögliche Klage gegen das Unter-
nehmen, etwa wegen Diskriminierungsvorwürfen, ein. Denn für eine entspre-
chende Klageerhebung besteht eine Frist von 2 Monaten. 
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse sind zu löschen bzw. zu vernichten 
Ist die Frist abgelaufen, sind alle Bewerberdaten zu löschen, d. h., die Daten 
müssen unkenntlich gemacht werden und dürfen nach ihrer Löschung nicht mehr 
existieren. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc. sind aus den E-Mail-
Verwaltungsprogrammen zu löschen bzw. Papierunterlagen im Reißwolf zu 
vernichten. 
Längere Aufbewahrung von Bewerbungen muss schriftlich vereinbart werden 
Will ein Unternehmen die Bewerbungsunterlagen länger aufbewahren, muss der 
Bewerber seine Einwilligung dazu geben. Dies kann z. B. dadurch erfolgen, dass 
ein Bewerber in seinem Anschreiben mitteilt, dass seine Daten für einen mögli-
chen späteren Kontakt gespeichert werden dürfen. 

Möchte das Unternehmen sich die Möglichkeit offen halten, später erneut auf 
den Bewerber zukommen zu können, um ihm eine andere Stelle anzubieten, 
muss das Unternehmen schriftlich um die Einwilligung dazu beim Bewerber 
nachfragen. 
 
 
4. Steuerbescheid per Fax: 3-Tages-Fiktion gilt nicht 
 
Ein Einkommensteuerbescheid, den das Finanzamt per Fax an den Steuerzahler 
sendet, gilt als am gleichen Tag zugestellt. Die 3-Tages-Fiktion wie bei digitalen 
Bescheiden greift nicht. 
Hintergrund 
4 Jahre Zeit haben Finanzämter, um nach Eingang einer Einkommensteuererklä-
rung die endgültige Steuerschuld festzusetzen. Schafft es das Finanzamt aus 
welchen Gründen auch immer nicht, verjährt die Festsetzung nach Ablauf dieser 
4-Jahresfrist. 
Ob die Verjährung greift oder nicht, war auch der Zankapfel in einem besonderen 
Rechtsstreit zwischen einem Steuerzahler und dem Finanzamt, der abschlie-
ßend vor dem Bundesfinanzhof verhandelt werden musste. Der Auseinanderset-
zung lag folgende Vorgeschichte zugrunde: Der Kläger hatte im Jahr 2004 
ordnungsgemäß seine Steuererklärung für das Vorjahr abgegeben. Der endgül-
tige Steuerbescheid ließ aber bis zum 30.12.2008 auf sich warten, ehe er genau 
an diesem letzten Tag der Festsetzungsfrist per Fax beim Steuerberater des 
Mandanten einging. 
Gilt die Festsetzungsverjährung oder nicht? 
Dagegen legte der Steuerzahler umgehend Einspruch ein mit der Begründung, 
dass die Festsetzungsverjährung eingetreten sei, weil der Bescheid nicht recht-
zeitig zum 31.12.2008 zugestellt geworden sei. Die Begründung: Nach der 
Abgabenordnung gelte ein elektronisch übermittelter Bescheid erst 3 Tage nach 
der Absendung als dem Adressaten zugestellt. Im Fachjargon spricht man von 
der 3-Tages-Fiktion. Auf diese Begründung ließ sich das Finanzamt aber nicht 
ein und wies den Einspruch mit dem Hinweis zurück, dass die Festsetzungsfrist 
gewahrt sei. Denn der Bescheid habe noch vor Fristablauf das Finanzamt ver-
lassen und sei dem Steuerzahler tatsächlich zugegangen. 
Gerichte: 3-Tages-Fiktion greift nicht 
Sowohl das Finanzgericht als auch der Bundesfinanzhof stärkten dem Finanzamt 
den Rücken. Der Bescheid sei ordnungsgemäß bekannt gegeben worden, heißt 
es im Urteil des Bundesfinanzhofs. Er verweist dazu auf die ständige Recht-
sprechung, nach der die Schriftform auch durch Übersendung per Telefax 
gewahrt sei. Denn ein Fax erfülle die gleichen Anforderungen wie ein Schrift-
stück und sei daher auch kein elektronischer Verwaltungsakt, für den eine 
qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz erforderlich sei. 
Darüber hinaus berührten auch die Neuregelungen über den elektronischen 
Rechtsverkehr nicht die Wirksamkeit behördlicher oder gerichtlicher Entschei-

dungen, die per Fax übermittelt werden. Das gelte damit auch für den Bescheid 
vom 30.12.2008. 

Damit hat das Finanzamt die Frist gewahrt, nach der Bescheid vor Fristablauf 
den Bereich des Finanzamt verlassen haben und dem Adressaten zugegangen 
sein muss. Auch die Tatsache, dass der Steuerzahler im vorliegenden Streitfall 
den Bescheid erst nach Ablauf der Frist erhalten hatte, ändere daran nichts. 
 
 
5. Auswirkungen des Mindestlohns auf Minijobs 
 
Unabhängig davon, ob Arbeitnehmer ihren Vergütungsanspruch nach dem 
Mindestlohngesetz geltend machen oder nicht: Für jeden Tag der Arbeitsleistung 
besteht ein Anspruch auf 8,50 EUR pro Stunde. Damit verbunden sind auch 
Beitragsansprüche der Sozialversicherungsträger. Daher müssen Minijobs ab 
1.1.2015 auf den Prüfstand! 
Zunächst gilt die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 EUR zum 1.1.2015 als 
dauerhafte Veränderung in den Verhältnissen einer geringfügigen Beschäftigung. 
Grundsätzlich müssen die Vorgaben dazu von allen Arbeitgebern beachtet 
werden. Die Geringfügigkeits-Richtlinien sehen für diesen Fall zwingend eine 
Neubeurteilung bestehender Minijobs vor. Insoweit ist jeder Arbeitgeber ver-
pflichtet, die versicherungsrechtliche Beurteilung seiner Minijobber zum 1.1.2015 
zu prüfen. 
Rückwirkender Eintritt von Versicherungs- und Beitragspflicht 
Gehen Arbeitgeber bei der Prüfung der Geringfügigkeitsgrenze von einem 
Entgelt unterhalb des Mindestlohnniveaus aus, tritt rückwirkend Sozialversiche-
rungspflicht ein, wenn sich im Nachhinein ergibt, dass bei Zugrundelegen eines 
Stundenlohns von 8,50 EUR kein 450 EUR-Minijob bestand. Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob der Arbeitgeber vorsätzlich, fahrlässig oder in gutem Glauben 
gehandelt hat. Es liegt das Entstehungsprinzip zugrunde. Es besagt, dass die 
Beitragsansprüche bereits dann bestehen, wenn der Anspruch auf das Arbeits-
entgelt entstanden ist. Dies gilt ebenso für die versicherungsrechtliche Beurtei-
lung. 
Nach Prüfung Beitragsnachforderungen und Säumniszuschläge 

Fälle dieser Art werden von den Rentenversicherungsträgern beanstandet und 
führen ggf. zu erheblichen Beitragsnachforderungen sowie Säumniszuschlägen. 
Vor allem bleiben sie nicht unentdeckt. Der Grund: Arbeitgeber müssen bei der 
Übermittlung von Meldungen zur Sozialversicherung nicht nur das beitrags-
pflichtige Arbeitsentgelt, sondern auch die dem Entgelt zugrunde liegenden 
Arbeitsstunden angeben. 
 
 
6. Einzelfragen zur Spendenhaftung geklärt 
 
Wer wann und in welcher Höhe für falsch ausgestellte Spendenbescheinigungen 
oder zweckfremde Mittelverwendungen haftet, stellt die Oberfinanzdirektion 
Frankfurt mit Verfügung vom 17.3.2014 dar. Besonderes Augenmerk legt die 
Oberfinanzdirektion dabei auf die Bestimmung des Haftungsschuldners und den 
Vertrauensschutz beim Zuwendenden. 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine falsche Spendenbescheinigung aus-
stellt oder die zweckfremde Verwendung von Spendenmitteln veranlasst, haftet 
für die entgangene Steuer. Insoweit wird also zwischen einer Aussteller- und 
einer Veranlasserhaftung unterschieden. 
Welche Grundsätze bei der Haftungsinanspruchnahme gelten, hat die Oberfi-
nanzdirektion Frankfurt nun mit Verfügung vom 17.3.2014 dargestellt. Folgende 
Aspekte dieser Weisung sind hervorzuheben: 

Der Ausstellerhaftung unterliegt grundsätzlich nur die betroffene Körperschaft, da 
Zuwendungsbestätigungen ausdrücklich nur vom Empfänger ausgestellt werden 
dürfen. Gegenüber einer natürlichen Person kann eine Ausstellerhaftung allen-
falls dann eingreifen, wenn diese außerhalb des ihr zugewiesenen Wirkungskrei-
ses gehandelt hat. 
In Fällen der Veranlasserhaftung muss ebenfalls vorrangig die Körperschaft in 
Haftung genommen werden. 
Eine natürliche Person ist als Haftungsschuldner in Anspruch zu nehmen, wenn 
sie selbst Zuwendungsempfänger ist und die unrichtigen Zuwendungsbestäti-
gungen ausgestellt hat. 
Im Fall von BGB-Gesellschaften und Gemeinschaften kommen als Haftungs-
schuldner zwar grundsätzlich sämtliche Gesellschafter in Betracht, vorrangig soll 
aber die jeweils handelnde Person in Anspruch genommen werden. 
Bei der Haftungsprüfung muss stets übergeprüft werden, ob der Zuwendende 
gutgläubig war (Kopplung des Haftungstatbestands an den Vertrauensschutz 
beim Zuwendenden). 
Der Zuwendende darf darauf vertrauen, dass die ausgestellte Bestätigung richtig 
ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn er die Bestätigung durch unlautere Mittel oder 
falsche Angaben erwirkt hat, ihm die Unrichtigkeit der Bestätigung bekannt war 
oder aufgrund einer groben Fahrlässigkeit nicht bekannt war. Zudem darf der 
Zuwendende den Abzug der Spende nicht mehr in seiner Steuererklärung 
beantragen, sobald der Aussteller ihm gegenüber die unrichtige Zuwendungsbe-
stätigung widerrufen hat (Entfall des Vertrauensschutzes). 
Die entgangene Steuer, für die der Haftenden in Anspruch genommen wird, 
beträgt 30 % der Zuwendungsbeträge. Unerheblich ist in diesem Zusammen-
hang, in welchem Umfang sich die Spenden bei den Zuwendenden tatsächlich 
steuermindernd ausgewirkt haben. 
Die Bemessungsgrundlage für die 30 %ige Haftungshöhe bilden in Fällen der 
Ausstellerhaftung die Zuwendungen, die in unrichtigen Zuwendungsbestätigun-
gen ausgewiesen wurden. In Fällen der Veranlasserhaftung ist die Summe der 
fehlverwendeten Zuwendungen heranzuziehen. 



 
 
Die Festsetzungsfrist für die Spendenhaftung ist an die Festsetzungsfrist gekop-
pelt, die für die Körperschaftsteuer des Zuwendungsempfängers gilt. 
Bevor ein Haftungsbescheid erteilt wird, müssen die Finanzbehörden dem 
Haftenden zunächst rechtliches Gehör gewähren. Im Bescheid müssen sie 
später zudem die Gründe für die getroffene Ermessensentscheidung darstellen. 
 
 
7. Bundesgerichtshof entscheidet: Kein Mitverschulden 

wegen Nichttragens eines Fahrradhelms 
 
Der Bundesgerichtshof hat endlich, aber nicht abschließend, entschieden, ob 
Radfahrern ohne Schutzhelm bei Unfällen weniger Schadenersatz zugesprochen 
werden kann. Es ging um die Frage, ob für Freizeitradler und Radler auf dem 
Weg zur Arbeit das Nichttragen eines Helms eine Obliegenheitsverletzung 
darstellt und damit zu einer entsprechenden Mithaftungsquote führt. 
Geklagt hatte, mit Unterstützung des ADFC, eine Radfahrerin aus Schleswig-
Holstein. Sie war 2011 auf dem Weg zur Arbeit schwer am Kopf verletzt worden. 
Radfahrerin mit Autotür zu Fall gebracht 
Eine Autofahrerin hatte am Straßenrand geparkt und unmittelbar vor der sich 
nähernden Radfahrerin die Tür geöffnet. Die Radlerin prallte dagegen und 
stürzte. Von der Autofahrerin und deren Versicherung verlangt sie Schadener-
satz. 
Oberlandesgericht entschied noch auf Mitverschulden 
Das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein hatte der Klägerin ein Mitverschulden 
von 20 % angelastet, weil sie keinen Schutzhelm getragen und damit Schutz-
maßnahmen zu ihrer eigenen Sicherheit unterlassen habe. 
Der Bundesgerichtshof hat nun das Urteil aufgehoben und der Klage in vollem 
Umfang stattgegeben. Das Nichttragen eines Fahrradhelms führt nicht zu einer 
Anspruchskürzung wegen Mitverschuldens. 
Für Radfahrer ist Tragen eines Schutzhelms nicht Pflicht 
Die Begründung des Bundesgerichtshofs 
Für Radfahrer sei das Tragen eines Schutzhelms nicht vorgeschrieben. 

Zwar könne einem Geschädigten auch ohne einen Verstoß gegen Vorschriften 
haftungsrechtlich ein Mitverschulden anzulasten sein, 
dazu müsse er aber diejenige Sorgfalt außer Acht lassen, die ein ordentlicher 
und verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens anzuwenden 
pflegt. 
Zu unvorsichtig? Nicht nach allgemeinem Verkehrsbewusstsein zum Unfallzeit-
punkt 
Ein solches Mitverschulden wäre hier laut Bundesgerichtshof zu bejahen, wenn 
das Tragen von Schutzhelmen zur Unfallzeit nach allgemeinem Verkehrsbe-
wusstsein zum eigenen Schutz erforderlich und zumutbar gewesen wäre. Ein 
solches Verkehrsbewusstsein hat es jedoch zum Zeitpunkt des Unfalls der 
Klägerin noch nicht gegeben. 
Die allermeisten fahren "ohne" 
So trugen nach repräsentativen Verkehrsbeobachtungen der Bundesanstalt für 
Straßenwesen im Jahr 2011 innerorts nur 11 % der Fahrradfahrer einen Schutz-
helm. 
Das reichte dem Bundesgerichtshof nicht, um den fehlenden Helm bei der 
Klägerin zu sanktionieren und eine Kürzung des Schadensersatzes durch die 
Kfz-Haftpflicht der Autofahrerin abzunicken. 
Hinweis 
Inwieweit in Fällen sportlicher Betätigung des Radfahrers das Nichtragen eines 
Schutzhelms ein Mitverschulden begründen kann, war nicht zu entscheiden. Das 
Oberlandesgericht betonte in seiner Entscheidung, dass ein sportlich fahrender 
Radfahrer, der sich nicht lediglich von A nach B bewege, sondern das Fahrrad 
auch als Sportgerät nutze, fahrlässig handle, wenn er ohne Helm fahre. 

Merke aber auch: Fahren ohne Helm gefährdet Ihre Gesundheit! warnt die 
Weltgesundheitsorganisation. 
 
 
8. Fahrtkosten können für Behinderte zur Steuerfalle 

werden 
 
Setzt das Versorgungsamt per Bescheid den Grad der Behinderung herab, hat 
das steuerliche Folgen für die Betroffenen. Denn das Finanzamt kann nachträg-
lich die Absetzbarkeit der Kosten für Fahrten zur Arbeit einschränken, wenn der 
Bescheid erst später rechtskräftig wird. 
Hintergrund 
Arbeitnehmer können die Fahrtkosten zum Arbeitsplatz über die Entfernungs-
pauschale in ihrer Steuererklärung geltend machen. Für Behinderte gibt es sogar 
eine erweiterte Abzugsmöglichkeit. Denn bei einem Behinderungsgrad von mehr 
als 70 % können die Betroffenen entweder die tatsächliche Höhe der Fahrtkos-
ten oder die allgemeine Kilometerpauschale von 0,30 Cent ansetzen. 
Glücklicherweise verbessert sich bei manchen Betroffenen der Gesundheitszu-
stand. Damit sinkt aber auch der Behinderungsgrad mit der Folge, dass sich 
auch die steuerliche Behandlung der Fahrtkosten ändern kann, wie der aktuelle 
Streitfall zeigt. 
Der Streitfall 
Im Mai 1994 hatte das Versorgungsamt den Kläger per Bescheid als Schwerbe-
hinderten mit einem Behinderungsgrad von 80 % anerkannt. Diesen Bescheid 
hob das Amt jedoch im Dezember 1999 auf und setzte den Behinderungsgrad 
auf 20 % herab. Da der Kläger diesen Bescheid gerichtlich anfocht, blieb er in 
den Streitjahren von 2000 bis 2007 weiterhin Inhaber des ursprünglichen 
Schwerbehindertenausweises. Folglich machte er in seinen Steuererklärungen 
weiterhin die tatsächlichen Fahrtkosten geltend. 

Im Januar 2007 wies das Bundessozialgericht die Klage des Behinderten jedoch 
in letzter Instanz zurück. Folge: Das Finanzamt zog mit einem neuen Feststel-
lungsbescheid für die steuerliche Behandlung der Fahrkosten nach. Im Klartext: 
Es berücksichtigte für die Fahrten zum Arbeitsplatz nicht die tatsächlichen 
Kosten, sondern nur die Entfernungspauschale. 
Damit war der Kläger nicht einverstanden. Vor dem Finanzgericht begründete er 
seine Klage gegen den Feststellungsbescheid damit, dass er bis Juni 2007 im 
Besitz eines gültigen Schwerbehindertenausweises gewesen sei und damit auch 
die erhöhten Wegekosten geltend machen konnte. Der abweichende Feststel-
lungsbescheid vom Dezember 1999 stehe dem nicht entgegen, da er erst nach 
Abschluss des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundessozialgericht im Januar 
2007 bestandskräftig geworden sei. Das Finanzgericht wies die Klage jedoch ab 
und ließ auch die Revision zum Bundesfinanzhof nicht zu. 
Bundesfinanzhof weist Beschwerde zurück 
Auch die Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesfinanzhof, mit der der 
Kläger die Zulassung der Revision erreichen wollte, war nicht erfolgreich. Die 
Richter verwiesen vielmehr auf die bisherige Rechtsprechung. Trotz der Gültig-
keit des Schwerbehindertenausweises bis zum bestandskräftigen Abschluss des 
Verfahrens vor dem Bundessozialgericht sei korrekt gewesen, die Einkommen-
steuerbescheide rückwirkend zu ändern, wenn wie im Streitfall der Behinde-
rungsgrad rückwirkend geändert wurde. 
Die Richter des Bundesfinanzhofs machten klar, dass auch in diesem Fall der 
Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit Vorrang habe. Mit der 
rechtskräftigen Herabsetzung des Behinderungsgrades sei es daher notwendig 
gewesen, die Fahrtkosten entsprechend steuerlich anders zu behandeln. 
Praxistipp 

Der Hinweis des Bundesfinanzhofs auf den Grundsatz der Besteuerung der 
Leistungsfähigkeit mag sehr formal klingen, dennoch werden Betroffene in 
solchen Fällen nicht an dieser Argumentation vorbeikommen. Auch in Zukunft 
werden sich solche Streitfälle nicht vermeiden lassen. Betroffene sollten daher in 
schwebenden Verfahren finanzielle Vorsorge treffen, damit sie nicht mit hohen 
Steuernachzahlungen konfrontiert werden, wenn die Sozialgerichte entspre-
chende Bescheide Jahre später für rechtskräftig erklären. 
 
 
9. Sind Probearbeit und Schnuppertage sozialversiche-

rungspflichtig? 
 
Stellenbewerber arbeiten immer häufiger ein paar Tage im künftigen Betrieb, um 
diesen zunächst kennenzulernen. Ist das Probearbeit oder sind das Schnupper-
tage, wie ein sog. Einfühlungsverhältnis oft genannt wird? Tritt Versicherungs-
pflicht ein und fallen hierfür Beiträge an? 
Die Probearbeitsverhältnisse sind von Anfang an auf echte Arbeitsverhältnisse 
ausgerichtet. Der Bewerber übernimmt auf Anweisung des Firmenchefs betrieb-
liche Arbeiten. Der Arbeit Leistende ist in den Betrieb eingegliedert und unter-
steht dem Weisungsrecht des Betriebes. Die Arbeit wird bezahlt. Die Beschäfti-
gung unterscheidet sich inhaltlich also nicht von den Beschäftigungen der übri-
gen Arbeitnehmer. Deshalb tritt für diese Zeit der Probebeschäftigung Sozialver-
sicherungspflicht nach den allgemein gültigen Regelungen ein. 
Keine Versicherungspflicht von Schnuppertagen 
Schnuppertage in einem Betrieb sind wie folgt gekennzeichnet: Der Arbeitgeber 
weist dem Schnupperkandidaten keine betrieblichen Arbeiten zu, die dieser 
alleine und selbstständig erledigt. Die Arbeitsleistung erfolgt rein freiwillig. Be-
stimmte Arbeitszeiten müssen nicht eingehalten werden. Darüber hinaus besteht 
kein Anspruch auf Bezahlung. Ein Arbeitsverhältnis liegt unter diesen Umstän-
den nicht vor. Aufgrund der Schnuppertage tritt auch keine Sozialversicherungs-
pflicht ein. 
Zahlen die Arbeitgeber ausnahmsweise doch eine Entschädigung für den Zeit-
aufwand, ist folgendes wichtig: In einer Vereinbarung ist eindeutig zu formulie-
ren, dass es sich nicht um eine Vergütung für die geleistete Arbeit handelt. 
Unfallversicherung bei Einfühlungsverhältnis 
Bei Probearbeitsverhältnissen wie oben dargestellt ist eine Absicherung über die 
zuständige Berufsgenossenschaft kein Problem. Der Unfallversicherungsschutz 
bei Einfühlungsverhältnissen besteht allerdings nur, wenn der Bewerber Leis-
tungsempfänger der Bundesagentur für Arbeit ist und die Schnupperphase auf 
Veranlassung der Arbeitsverwaltung durchgeführt wird. 
Sofortmeldung bei Probearbeit und Schnupperarbeit 
Eine Sofortmeldung ist ungeachtet der Bezeichnung und unbeachtlich der 
Zahlung eines Arbeitsentgelts abzugeben, wenn im Rahmen des Probearbeits- 
oder Schnupperarbeitsverhältnisses eine tatsächliche Arbeitsleistung erbracht 
werden soll. Bei den sog. "Einfühlungsverhältnissen" wird dem Arbeitnehmer die 
Möglichkeit gegeben, die betrieblichen Gegebenheiten kennenzulernen. Soweit 
dabei keine tatsächliche Arbeitsleistung erbracht wird, ist keine Sofortmeldung 
abzugeben. 
Haftpflichtversicherung bei Schnupperarbeit 
Soweit der Schnupperkandidat Verursacher eines Schadens im Betrieb ist, ist 
dessen private Haftpflichtversicherung zuständig. Bei Zweifeln sollte sich der 
Arbeitgeber im Vorfeld schriftlich bestätigen lassen, dass der Bewerber über eine 
solche Haftpflichtversicherung verfügt. 
Lohnsteuerliche Behandlung 
Erhält der Bewerber für seine Tätigkeit im Betrieb eine Vergütung, stellt diese 
Arbeitslohn dar, für die der Arbeitgeber grundsätzlich Lohnsteuer, Kirchensteuer 
sowie den Solidaritätszuschlag einbehalten und abführen muss. 
Ist der Bewerber unbeschränkt steuerpflichtig, erfolgt der Lohnsteuerabzug nach 
seinen persönlichen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM). 

Für beschränkt steuerpflichtige Personen werden in 2014 noch keine ELStAM 
bereitgestellt. In diesem Fall muss der Bewerber eine Besondere Bescheinigung 



 
 
für den Lohnsteuerabzug bei dem für den Arbeitgeber zuständigen 
Betriebsstättenfinanzamt beantragen und dem Arbeitgeber vorlegen. 
 
 
10. Kommunale Rettungsdienst-GmbH ist gemeinnützig-

keitsfähig 
 
Kernaussage 
Nach der Abgabenordnung (AO) verfolgt eine Körperschaft gemeinnützige 
Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiel-
lem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Die Gemeinnützigkeit 
wird nicht grundsätzlich dadurch ausgeschlossen, dass eine Körperschaft in die 
Erfüllung einer hoheitlichen Pflichtaufgabe der öffentlichen Hand eingeschaltet 
wird. Offen ist jedoch, ob eine Eigengesellschaft der öffentlichen Hand, mit der 
sich diese über eine GmbH privatwirtschaftlich betätigt, gemeinnützigkeitsfähig 
ist. 
Sachverhalt 
Eine kommunale GmbH betreibt einen Rettungsdienst als Eigengesellschaft 
eines Landkreises. Damit ist sie in die Erfüllung hoheitlicher Pflichtaufgaben 
ihres Trägers eingebunden. Das beklagte Finanzamt zweifelt an der Gemeinnüt-
zigkeit der GmbH und versagt die beantragte Steuerbefreiung, weil die GmbH 
nicht freiwillig, sondern im Auftrag des eigentlich verpflichteten Landkreises tätig 
werde und daher die "Opferwilligkeit" fehle. Gegen die erlassenen Körperschaft- 
und Gewerbesteuerbescheide klagt die GmbH schließlich und gewinnt vor dem 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Gegen das Urteil legte das Finanzamt Revisi-
on beim Bundesfinanzhof ein. 
Entscheidung 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist ein Rettungsdienst, der Notfallrettung 
und Krankentransporte zum Gegenstand hat und Rettungswachen betreibt, auch 
dann gemeinnützig, wenn er in der Rechtsform einer GmbH organisiert ist und 
Gesellschafter ein Landkreis ist, dem diese Aufgaben eigentlich obliegen. Zu den 
als gemeinnützig im steuerlichen Sinne anzusehenden Tätigkeiten gehört unter 
anderem die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr, so dass an der Gemein-
nützigkeit der Tätigkeit kein Zweifel besteht. Entscheidend ist, dass die Tätigkeit 
den Anforderungen, die an die Gemeinnützigkeit gestellt werden, entspricht. 
Folglich ist die GmbH für die Leistungen, die sie gegenüber ihrem Träger er-
bringt, angemessen zu vergüten. 
Konsequenzen 

Das Urteil trägt zur Rechtssicherheit bei. Nunmehr ist geklärt, dass Eigengesell-
schaften grundsätzlich gemeinnützigkeitsfähig sind. 
 
 
11. Zur Behandlung von krankheitsbedingten Aufwen-

dungen für Treppenlift 
 
Kernproblem 
Krankheitskosten sind als außergewöhnliche Belastungen bei der Einkommen-
steuer abzugsfähig, soweit sie zwangsläufig sind und die zumutbare Eigenbelas-
tung überschreiten. Die Zwangsläufigkeit von krankheitsbedingten Maßnahmen, 
die ihrer Art nach nicht eindeutig nur der Heilung oder Linderung einer Krankheit 
dienen können und deren medizinische Indikation deshalb schwer zu beurteilen 
ist, hat der Steuerpflichtige durch ein vor Beginn der Heilmaßnahme oder dem 
Erwerb des medizinischen Hilfsmittels ausgestelltes amtsärztliches Gutachten 
oder eine vorherige ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung nachzuweisen. Das formalisierte Nachweisverlangen 
betrifft z. B. Kuren, Psychotherapie, allgemeine Gebrauchsgegenstände des 
täglichen Lebens als medizinische Hilfsmittel oder wissenschaftlich nicht aner-
kannten Behandlungsmethoden. Für andere Aufwendungen gilt der Grundsatz 
der freien Beweiswürdigung. 
Sachverhalt 
Eheleute ließen sich wegen der Gehbehinderung des zwischenzeitlich verstor-
benen Ehemanns einen Treppenlift in ihr selbst genutztes Einfamilienhaus 
einbauen und machten beim Finanzamt die Aufwendungen von über 18.000 
EUR geltend. Hierzu legten sie ein Attest des Hausarztes vor, der eine außerge-
wöhnliche Gehbehinderung bescheinigte. Das Finanzamt lehnte den Abzug mit 
Verweis auf das formalisierte Nachweisverlangen für medizinische Hilfsmittel ab. 
Einspruch und Klage blieben erfolglos. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof wies den Fall an das Finanzgericht zurück. Der geforderte 
Nachweis sei nur in den vom Gesetz abschließend aufgezählten Fällen zu 
erbringen, u. a. auch für Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens. Hierun-
ter fallen nach der Definition im Sozialgesetzbuch V technische Hilfen, die getra-
gen oder mit sich geführt werden können, um sich im jeweiligen Umfeld zu 
bewegen, zurechtzufinden und die elementaren Grundbedürfnisse des täglichen 
Lebens zu befriedigen. Darunter sei ein Treppenlift nicht zu subsumieren. Das 
Finanzgericht habe nun die erforderlichen Feststellungen zur medizinischen 
Notwendigkeit für die Maßnahme nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdi-
gung zu treffen. Das Attest des Hausarztes sei dabei als Parteivortrag zu würdi-
gen und könne nicht als Nachweis gewertet werden. Da weder das Finanzamt 
noch das Finanzgericht die erforderliche Sachkunde besäßen, sei gegebenen-
falls ein Sachverständigengutachten einzuholen. 
Konsequenz 

Bei pauschaler Ablehnung des Abzugs von Krankheitskosten durch das Finanz-
amt sollte kritisch geprüft werden, ob das Nachweisverlangen überhaupt gefor-
dert werden kann. Noch besser ist es, das bereits vor Entstehung der Kosten zu 
tun, um gegebenenfalls die geforderten Voraussetzungen zu erfüllen. 
 

 
12. Steuerbefreiung für heilberufliche Tätigkeiten 
 
Einführung 
Ärzte, Heilpraktiker und andere im Umsatzsteuergesetz (UStG) explizit aufge-
führte Heilberufe sind steuerbefreit, sofern sie Leistungen erbringen, die der 
Behandlung von Krankheiten dienen, also ein therapeutisches Ziel im Vorder-
grund steht. Allerdings kommt die Befreiung auch für weitere, nicht im UStG 
aufgelistete Berufsgruppen in Betracht, wenn diese eine heilberufliche Tätigkeit 
ausüben, die den explizit im UStG bezeichneten Berufen ähnlich ist. In der 
Praxis ist die Abgrenzung schwierig und häufig Gegenstand der Recht-
sprechung. 
Neue Verwaltungsanweisung 
Die Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt a. M. gibt in einer aktuellen Verfügung, 
ergänzend zum Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE), einen Überblick über 
die Gesundheitsberufe, die eine ähnliche heilberufliche Tätigkeit ausüben und 
solche, für die dies nicht zutrifft (z. B. Augenoptiker). Sofern eine ähnliche heilbe-
rufliche Tätigkeit ausgeübt wird, ist diese nach Ansicht der OFD jedoch nur 
befreit, wenn sie aufgrund einer Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers 
oder im Rahmen einer Vorsorge- bzw. Rehabilitationsmaßnahme erbracht wird. 
Konsequenzen 

Unternehmen, die in der Gesundheitsbranche tätig sind, können mit Hilfe der 
Verfügung klären, ob sie eine ähnliche heilberufliche Tätigkeit ausüben. Hinsicht-
lich des weiterhin nötigen Nachweises der medizinischen Indikation der konkre-
ten Behandlung ist jedoch derzeit umstritten, ob statt der von der OFD geforder-
ten ärztlichen Verordnung auch andere Nachweise, z. B. ein Gutachten, anzuer-
kennen sind. Der Bundesfinanzhof (BFH) wird demnächst hierzu eine Entschei-
dung fällen. Sofern die Befreiung also alleine aufgrund des fehlenden Nachwei-
ses versagt wird, ist zu prüfen, ob der Nachweis in anderer Form erbracht wer-
den kann und gegebenenfalls ein Rechtsbehelf einzulegen ist. Die OFD lässt 
entsprechende Verfahren bis zur Entscheidung durch den BFH ruhen. 
 
 
13. Beweisverwertungsverbote im Besteuerungsverfahren 
 
Kernaussage 
Ein Verwertungsverbot folgt nicht aus einer möglichen Verwirklichung der Ge-
heimnishehlerei durch die Steuerbehörden. Beweismittel, die durch andere, auf 
rechtswidrige Weise verschaffte Beweismittel mittelbar erlangt wurden, dürfen 
nur im Fall von qualifizierten grundrechtsrelevanten Verfahrensverstößen oder 
bei in strafbarer Weise erlangten Erkenntnismitteln nicht verwertet werden. 
Sachverhalt 
Der Kläger hatte 1998 den überwiegenden Teil seines Forstes verkauft. Der 
Gesamtkaufpreis wurde mit 4 Mio. DM angegeben. Nach Einleitung eines Steu-
erstrafverfahrens ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger neben dem 
beurkundeten Kaufpreis noch 800.000 DM in bar erhalten hatte. So beinhaltete 
ein Vermerk einer Bank anlässlich der Gründung einer Stiftung, die Aussage, 
dass der Verkauf des Forstbetriebes 4,8 Mio. DM erlöst hat. Zudem bestätigte 
der Käufer gegenüber der Steuerfahndung eine Kaufpreiszahlung in dieser 
Höhe. Das Finanzamt erließ einen geänderten Feststellungsbescheid für 1998 
und erhöhte die dem Käufer gegenüber festgesetzte Grunderwerbsteuer. Der 
Kläger macht ein qualifiziertes materielles Verwertungsverbot geltend und klagte 
gegen den Steuerbescheid vor dem Finanzgericht (FG). 
Entscheidung 
Das FG wies die Klage ab. Ein unmittelbares oder mittelbares Verwertungsver-
bot folgt insbesondere nicht aus einer möglichen Verwirklichung der Geheimnis-
hehlerei. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) führt nicht 
jeglicher Verstoß gegen Form- und Ordnungsvorschriften zwangsläufig zu einem 
Verwertungsverbot. Tatsachen sind lediglich dann schlechthin und ohne jede 
Ausnahme unverwertbar, wenn die Ermittlung der Tatsachen einen verfassungs-
rechtlich geschützten Bereich des Steuerpflichtigen verletzt oder wenn die 
Tatsachen in strafbarer Weise von der Finanzbehörde erlangt worden sind. Nach 
diesen Grundsätzen erzeugen Beweisverwertungsverbote grundsätzlich auch 
keine Fernwirkung. Mangels qualifizierten grundrechtsrelevanten Verfahrensver-
stößen unterlagen weder der Vermerk der Bank noch die Aussage des Käufers 
einem Verwertungsverbot. Weil der Ankauf von Daten nicht strafbar wäre, ergab 
sich auch kein Verwertungsverbot aus einer möglichen behördlichen Straftat. 
Konsequenz 

Anders als in den USA ist es in Deutschland schwierig, aus Verfahrensfehlern 
Verwertungsverbote abzuleiten, da in Deutschland Verfahrensfehler nicht das 
gesamte Verfahren "infizieren". Hier schied ein Verwertungsverbot aus, da 
allenfalls marginale Verfahrensfehler vorlagen. 
 
 
14. "In camera"-Verfahren: Kostenentscheidung? 
 
Kernaussage 
Das Verfahren nach § 86 Abs. 3 FGO (sogenanntes in camera-Verfahren) ist 
jedenfalls dann ein unselbständiges Zwischenverfahren ohne eigenständige 
Kostenentscheidung, wenn der Antrag nach § 86 Abs. 3 FGO erfolglos geblieben 
und/oder die im Rahmen des § 86 Abs. 3 FGO in Anspruch genommene Behör-
de Beteiligte auch des Hauptsacheverfahrens ist. 
Sachverhalt 
Der Antragsteller beantragte in dem seine Geschäftsführerhaftung wegen Um-
satzsteuer 2002 und 2003 betreffenden Klageverfahren beim Finanzgericht (FG) 
durch den Bundesfinanzhof (BFH) festzustellen, dass die Weigerung der Vorlage 
des vollständigen Berichts zum Umsatzsteuerbetrug aus 2011 durch das beklag-
te Finanzamt (FA) rechtswidrig war. Dieser Bericht, den das FG nicht angefordert 



 
 
hatte, war ihm zusammen mit anderen Akten versehentlich übermittelt und auf 
entsprechenden Hinweis des FA zurückgesandt worden. Dies erfolgte zugleich 
mit dem Hinweis an die Beteiligten, dass der Bericht nicht Bestandteil der Akten 
sei, die das Gericht der Entscheidungsfindung zugrunde legen würden. 
Entscheidung 
Der BFH wies den Antrag als unzulässig zurück. Nach § 86 Abs. 1 Finanzge-
richtsordnung (FGO) sind Behörden grundsätzlich zur Vorlage von Urkunden und 
Akten, zur Übermittlung elektronischer Dokumente und zu Auskünften verpflich-
tet. Nach Abs. 2 der Vorschrift kann die Vorlage von Urkunden oder Akten, die 
Übermittlung elektronischer Dokumente und die Erteilung von Auskünften ver-
weigert werden, wenn die Vorgänge aus bestimmten Gründen geheim gehalten 
werden müssen. Nach Abs. 3 der Vorschrift stellt der BFH auf Antrag eines 
Beteiligten in den Fällen der Abs. 1 und 2 ohne mündliche Verhandlung durch 
Beschluss fest, ob die Verweigerung der Vorlage der Urkunden oder Akten, die 
Übermittlung elektronischer Dokumente oder die Verweigerung der Erteilung von 
Auskünften rechtmäßig ist. Vorliegend waren jedoch durch das FG gar keine 
Auskünfte oder Unterlagen angefordert worden. Die Vorschrift ist auch nicht auf 
Fälle anzuwenden, in denen das FA versehentlich übersandte Unterlagen zu-
rückfordert. Eine Kostenentscheidung erfolgt infolge des Antrags nicht, da es 
sich um ein unselbständiges Zwischenverfahren handelt, das keiner eigenen 
Kostenentscheidung bedarf. Diese erfolgt mit der Hauptsache. 
Konsequenz 

Hinsichtlich der Kostenentscheidung hat sich die Rechtsprechung geändert. 
Bislang wurde der Zwischenstreit nach § 86 Abs. 3 FGO als selbstständiges 
Nebenverfahren qualifiziert, so dass der Beschluss eine Kostenentscheidung 
enthalten musste. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. 
 
 
15. Zur Veröffentlichung von schwerwiegenden berufs-

rechtlichen Verfehlungen unter Namensnennung 
 
Kernaussage 
Die richterlich angeordnete, nichtanonymisierte Veröffentlichung einer berufsge-
richtlichen Entscheidung, mit der besonders schwerwiegende berufsrechtliche 
Verfehlungen sanktioniert werden, verstößt nicht gegen das Persönlichkeitsrecht. 
Sachverhalt 
Der Beschwerdeführer ist niedergelassener Facharzt. Ihm wurde von der Ärzte-
kammer vorgehalten, gegenüber Privatpatienten Rechnungen erstellt zu haben, 
die nicht in Einklang mit der Gebührenordnung für Ärzte stünden. Dabei ging es 
um die Abrechnung von "Sitzungen" ohne persönliche Anwesenheit der Patien-
ten in der Praxis. Die Verletzung der Berufspflichten stellte das Berufsgericht in 
allen 4 zur Verhandlung stehenden Fällen fest. Es entzog dem Beschwerdefüh-
rer das passive Berufswahlrecht und verhängte eine Geldbuße in Höhe von 
25.000 EUR. Zudem ordnete das Gericht an, dass das Urteil nach Rechtskraft im 
Ärzteblatt der zuständigen Ärztekammer unter voller Namensnennung veröffent-
licht werden darf. Das Landesberufungsgericht reduzierte die Geldbuße auf 
20.000 EUR, bestätigte jedoch die weiteren Sanktionen. Gegen diese Entschei-
dungen legte der Beschwerdeführer Verfassungsbeschwerde ein. Diese blieb 
erfolglos. 
Entscheidung 
Die Veröffentlichung der Verurteilung unter voller Namensnennung setze den 
Arzt zwar in der Öffentlichkeit herab, jedoch hat die Öffentlichkeit ein berechtig-
tes Interesse an einer solchen Information. Es handelt sich um eine verfas-
sungsgemäße Rechtsgrundlage, da die Vorschrift Fehlverhalten sanktionieren 
soll, welches das schützenswerte Vertrauen, das Angehörigen der Heilberufe 
entgegengebracht wird, erschüttert oder zu erschüttern droht. Das Interesse der 
Allgemeinheit, insbesondere der Gemeinschaft der Versicherten und der Kam-
merangehörigen, die ihr Verhalten nach Kenntnis des Fehlverhaltens ausrichten 
können, rechtfertigt eine nicht anonymisierte Veröffentlichung. Sofern es sich um 
die Veröffentlichung vereinzelter, herausgehobener Fälle handelt, ist dies verfas-
sungsrechtlich unbedenklich. Die Verhältnismäßigkeit ist durch ausschließliche 
und einmalige Veröffentlichung in einem berufsrechtlichen Medium gewahrt. 
Konsequenz 

In insgesamt 8 Landes - Heilberufekammergesetzen ist vorgesehen, dass die 
berufsrechtliche Verurteilung eines Arztes mit einer Veröffentlichung des vollen 
Namens im Ärzteblatt einhergehen kann. Ärzte haben also je nachdem, in 
welchem Bundesland sie praktizieren, mit unterschiedlichen Konsequenzen 
durch ihre Verfehlungen zu rechnen. 
 
 
16. Krankheitsbedingte Unterbringung im Wohnstift 
 
Kernaussage 
Die Kosten der krankheitsbedingten Unterbringung in einem Wohnstift sind 
insgesamt als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Dies gilt für die 
gesamten Aufwendungen, soweit diese nicht außerhalb des üblichen Rahmens 
liegen. 
Sachverhalt 
Die pflegebedürftige Klägerin bewohnte ein Apartment mit einer Größe von rund 
75 qm in einem Seniorenwohnstift. Für die gesamten Unterbringungskosten, 
darin enthalten unter anderem eine ganztägige Grundbetreuung, Therapieange-
bote, ständige Notrufbereitschaft, Versorgung sowie Grundpflege, entrichtete sie 
ein Pauschalentgelt. Pflegeleistungen wurden hingegen aufgrund eines geson-
derten Vertrags abgerechnet. Die Klägerin machte die gesamten Kosten in ihrer 
Einkommensteuererklärung geltend. Das Finanzamt folge dem Ansatz daraufhin 
nicht. Hiergegen wurde Klage vor dem Finanzgericht (FG) eingereicht. 
Entscheidung 

Die Richter des FG folgten zunächst dem Finanzamt. Vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) wurde das Urteil jedoch aufgehoben und zwecks Feststellung der Üblich-
keit der Apartmentgröße an das FG zurück verwiesen. Nach Auffassung der 
höchsten Finanzrichter erwachsen sämtliche geltend gemachten Kosten zwangs-
läufig im Sinne des § 33 EStG und sind demzufolge als außergewöhnliche 
Belastung abzugsfähig. Dies gelte sowohl für die Pflege- als auch für die pau-
schal berechneten Unterbringungskosten. Die konkrete Höhe der abzugsfähigen 
Aufwendungen berechne sich anhand der Gesamtkosten, soweit diese nicht 
unüblich sind, abzüglich der eintretenden Haushaltsersparnis. 
Konsequenz 

Sämtliche Kosten einer krankheitsbedingten Unterbringung in einer Pflegeein-
richtung erwachsen zwangsläufig und sind als außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigungsfähig. Die Thematik der Abzugsfähigkeit derartiger Kosten wird 
in Zukunft stetig an Bedeutung gewinnen, da durch den ratierlichen Anstieg der 
Rentenversteuerungsquote bis hin zur vollen Rentensteuerpflicht im Jahr 2040 
mehr und mehr Rentner Einkommensteuer zu zahlen haben werden. 
 
 
17. Neue Frist für SEPA-Überweisung 
 
Kernaussage 
Die Frist für die Umstellung von Lastschriften und Überweisungen auf das euro-
päische SEPA-System ist um 6 Monate verlängert worden. Banken und Zah-
lungsdienstleister dürfen daher innerhalb dieser verlängerten Frist weiterhin 
Zahlungen bearbeiten, die nicht im SEPA-Format getätigt worden sind. 
Hintergrund 
SEPA steht für "Single Euro Payments Area", die Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Zahlungsverkehrsraum. In der im Jahr 2012 verabschiedeten 
SEPA-Verordnung war vorgesehen, dass ab dem 1.2.2014 sämtliche Überwei-
sungen und Lastschriften in Euro nur noch in einem Format erfolgen sollten, als 
SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften. Statistiken zeigten jedoch, dass 
ein reibungsloser Übergang zu SEPA vor allem bei kleineren und mittleren 
Unternehmen bis zu diesem Termin nicht gewährleistet war. Auf Vorschlag der 
Europäischen Kommission stimmten zunächst die EU-Regierungen und schließ-
lich auch das EU-Parlament einer Verlängerung der Umsetzungsfrist zu. Durch 
SEPA sollen Zahlungen in Euro innerhalb der Europäischen Union schneller und 
kostengünstiger durchgeführt werden, in dem das kostenintensive Nebeneinan-
der von inländischen Zahlungsverkehrsprodukten und SEPA-Produkten entfällt. 
Konsequenz 

Die Umstellungsfrist ist zwar verlängert worden, jedoch haben insbesondere 
kleinere und mittlere Unternehmen in dieser Zeit dafür Sorge zu tragen, alles 
Erforderliche für eine fristgerechte Umstellung zu veranlassen. Denn ab dem 
1.8.2014 dürfen Banken und Zahlungsdienstleister dann wohl endgültig keine 
Zahlungen mehr bearbeiten, die nicht im SEPA-Format getätigt worden sind, 
sollte es nicht zu einer weiteren Verlängerung der Frist kommen. 
 
 
18. Fettabsaugung kann außergewöhnlich sein 
 
Kernproblem 
Krankheitskosten sind als außergewöhnliche Belastungen bei der Einkommen-
steuer abzugsfähig, soweit sie zwangsläufig sind und die zumutbare Eigenbelas-
tung überschreiten. Die medizinische Erforderlichkeit von Maßnahmen lässt sich 
dann schwer beurteilen, wenn diese nicht eindeutig nur der Heilung oder Linde-
rung einer Krankheit dienen. Kosmetische Operationen können z. B. infolge 
psychischer Erkrankung durchaus zwangsläufig sein. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat vor einigen Jahren die Aufwendungen für eine operative Fettabsau-
gung und Behandlung herabgesunkener Augenlider nicht anerkannt. Damals 
scheiterte der Abzug jedoch bereits an dem "formalisierten Nachweisverlangen" 
durch amts- oder vertrauensärztliches Attest, das vor Beginn der Maßnahme 
eingeholt werden musste. Mittlerweile kann eine Verordnung des Hausarztes 
ausreichen, so dass sich die Gerichte zukünftig vielmehr mit dem Krankheitsbild 
auseinandersetzen müssen. Das muss aber nicht von Nachteil sein, wie ein 
Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts (FG) zeigt. 
Sachverhalt 
Die 1968 geborene, 168 cm große und 63 kg schwere Steuerpflichtige klagte 
über Schwellung und Schmerzen der unteren Extremitäten wegen eines Lip-
/Lymphödems beider Beine. Ein Arzt empfahl ihr die frühzeitige Behandlung zur 
Vermeidung von Folgeschäden. Allein die sportliche Betätigung reichte dafür 
nicht aus, weil das zu Schmerzen in den Fettpolstern führte. Auch den Erfolg 
einer Diät schloss der behandelnde Arzt wegen einer diagnostizierten Fettanla-
gestörung aus. Die heilende Operation und Fettabsaugung kostete 5.500 EUR, 
deren Berücksichtigung das Finanzamt verweigerte. 
Entscheidung 
Das FG ließ den Abzug der Aufwendungen zu. Eine berücksichtigungsfähige 
Krankheit liegt nach Auffassung der Richter dann vor, wenn es sich nicht um 
einen allenfalls als missliebigen anzusehenden, sondern um einen anormalen 
Zustand handele, der einer medizinischen Behandlung bedürfe. Liege eine 
Krankheit in diesem Sinne vor, entscheide allein der Steuerpflichtige, welche 
Aufwendungen er für die Linderung seiner Krankheit tragen wolle. Berücksichti-
gungsfähig seien allerdings nur medizinisch indizierte Aufwendungen, also 
diejenigen diagnostischen oder therapeutischen Verfahren, deren Anwendung in 
einem Erkrankungsfall hinreichend gerechtfertigt sei. Dem stehe auch nicht 
entgegen, dass die Klägerin vor der Durchführung der Operation keine Kosten-
übernahme der Versicherung geprüft habe. 
Konsequenz 



 
 
Das Urteil des FG ist rechtskräftig. Die sich wie ein ärztliches Gutachten lesende 
Urteilsbegründung zeigt, dass sich im Einzelfall mithilfe der Diagnose eines 
Arztes des Vertrauens ein steuerlicher Vorteil erreichen lässt. Der Amtsarzt ist 
nur noch in Einzelfällen Voraussetzung für den steuerlichen Abzug, z. B. bei 
Kuren, Psychotherapie, allgemeinen Gebrauchsgegenständen des täglichen 
Lebens als medizinische Hilfsmittel oder wissenschaftlich nicht anerkannten 
Behandlungsmethoden. 
 
 
19. Notdienstpauschale für Apotheken unterliegt nicht der 

Umsatzsteuer 
 
Einführung 
Mit Wirkung vom 1.8.2013 wurde eine Notdienstpauschale für Apotheken einge-
führt. Apotheken erhalten für Notdienste einen pauschalen Zuschuss aus einem 
Fond, der vom Deutschen Apothekerverband e. V. errichtet wurde. Finanziert 
wird der Fond durch einen Festzuschlag (0,16 EUR netto) auf bestimmte Arz-
neimittel. Unklar war aber bisher, ob die Finanzverwaltung die Notdienstpau-
schale als echten, nicht steuerbaren Zuschuss qualifiziert oder als steuerpflichti-
ges Entgelt. 
Neue Verwaltungsanweisung 
Das bayerische Landesamt für Steuern hat nun hierzu Stellung bezogen. Dem-
nach stellt die Notdienstpauschale einen echten Zuschuss dar und unterliegt 
damit nicht der Umsatzsteuer. Der Festzuschlag zu den Arzneimitteln hingegen 
unterliegt als Entgelt für deren Lieferung der Umsatzsteuer. 
Konsequenzen 

Die genannten Grundsätze sind ab dem 1.8.2013 anzuwenden. Die Apotheken 
sollten die Notdienstpauschalen separat aufzeichnen, um eine korrekte Deklara-
tion der Umsatzsteuer sicherzustellen. 
 
 
20. Wie umfangreich muss eine Rechtsbehelfsbelehrung 

sein? 
 
Kernaussage 
Jedem schriftlichen Steuerbescheid ist eine Belehrung darüber beizufügen, 
welcher Rechtsbehelf zulässig und binnen welcher Frist und bei welcher Behör-
de er einzulegen ist. Eine fehlende Rechtsbehelfsbelehrung macht den Bescheid 
grundsätzlich nicht unwirksam, sondern bewirkt, dass die Rechtsbehelfsfrist nicht 
zu laufen beginnt. Der Rechtsbehelf ist dann innerhalb eines Jahres möglich. 
Hierzu entschied der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich, dass die Rechtsbehelfsbe-
lehrung in einem Steuerbescheid keinen Hinweis darauf enthalten muss, dass 
der Einspruch auch per E-Mail eingelegt werden kann. Es reicht vielmehr aus, 
wenn sie hinsichtlich der Formerfordernisse für die Einlegung eines Einspruchs 
den Gesetzeswortlaut der Abgabenordnung (AO) wiedergibt (hier: "schriftlich"). 
Sachverhalt 
Das Finanzamt hatte die Einkommensteuerbescheide des klagenden Steuer-
pflichtigen mit Rechtsbehelfsbelehrungen versehen, die hinsichtlich der Form der 
Einspruchseinlegung den Wortlaut der Abgabenordnung in der für die Streitjahre 
geltenden Fassung wiederholten. Der Kläger legte erst einige Monate nach 
Bekanntgabe der Bescheide Einsprüche ein, die das Finanzamt wegen der 
Verletzung der Einspruchsfrist von einem Monat als unzulässig verwarf. Der 
Kläger machte demgegenüber geltend, die Rechtsbehelfsbelehrungen seien 
unvollständig gewesen, so dass die Jahresfrist zum Tragen kommen müsse. Das 
Finanzgericht gab ihm Recht und meinte, den Rechtsbehelfsbelehrungen hätte 
der Hinweis auf die Möglichkeit zur Einlegung eines Einspruchs per E-Mail 
gefehlt. 
Entscheidung 
Dem ist der BFH nicht gefolgt. Er sieht die Rechtsbehelfsbelehrungen als voll-
ständig an. Nach dem Gesetz beginnt die Frist für die Einlegung eines Ein-
spruchs zwar nur, wenn der Beteiligte über den Einspruch und die Finanzbehör-
de, bei der er einzulegen ist, deren Sitz und die einzuhaltende Frist in der für den 
Steuerbescheid verwendeten Form (schriftlich oder elektronisch) belehrt worden 
ist. Über die Form des Einspruchs selbst sei hiernach nicht (zwingend) zu beleh-
ren. Allerdings müsse eine Rechtsbehelfsbelehrung auch Angaben, die nicht 
zwingend vorgeschrieben seien, richtig, vollständig und unmissverständlich 
darstellen. Das sei jedoch der Fall, wenn der Wortlaut der insoweit maßgeblichen 
Vorschrift wiedergegeben werde. 
Konsequenz 

Rechtsbehelfsbelehrungen zu Steuerbescheiden müssen keinen Hinweis darauf 
enthalten, dass ein Einspruch auch per E-Mail erhoben werden kann; es genügt, 
wenn mitgeteilt wird, dass die Einspruchseinlegung schriftlich zu erfolgen hat. 
Der BFH hat mit dem aktuellen Urteil 2 frühere Entscheidungen bestätigt. 
 
 
21. KSt-Befreiung für Abgabe von Zytostatika durch 

Krankenhausapotheke 
 
Kernaussage 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im Sommer 2013 entschieden, dass die Abga-
be von Medikamenten zur Krebsbehandlung (sog. Zytostatika) durch eine Kran-
kenhausapotheke zur sofortigen ambulanten Verabreichung an Patienten von 
der Körperschaftsteuer befreit ist, wenn das Krankenhaus, von dem die Apothe-
ke betrieben wird, ein gemeinnütziger Zweckbetrieb ist. Die Steuerbefreiung 
erstreckt sich auch auf die Gewerbesteuer, wie sich aus einem weiteren Urteil 
vom selben Tag ergibt. 
Sachverhalt 

Bei einem gemeinnützigen Krankenhaus ist die Steuerbefreiung nicht auf die 
unmittelbare ärztliche und pflegerische Betätigung begrenzt. Sie erstreckt sich 
vielmehr auf alle typischerweise von einem Krankenhaus gegenüber seinen 
Patienten erbrachten Leistungen. Steuerfrei sind hiernach jedenfalls alle Einkünf-
te aus Tätigkeiten, die den Krankenhäusern gesetzlich zur Sicherstellung ihres 
Versorgungsauftrags übertragen sind und für die der Sozialversicherungsträger 
als Kostenträger für seine Versicherten deshalb grundsätzlich eintreten muss. 
Entscheidung 
Ob die Krankenhausapotheke zu öffentlichen Apotheken in Wettbewerb tritt, ist 
für den Umfang der Steuerbefreiung nach deutschem Recht ohne Belang. Der 
BFH hat aber darauf hingewiesen, dass das Gemeinnützigkeitsrecht aufgrund 
der Wettbewerbsrelevanz beihilferechtlichen Bedenken unterliegt. Diese Beden-
ken erlaubten dem BFH in dem entschiedenen Fall zwar nicht, die gesetzlich 
vorgesehene Steuerbefreiung zu verweigern. Der BFH hat jedoch klar zum 
Ausdruck gebracht, dass die EU-Kommission berufen wäre, die Steuerbefreiun-
gen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht zu prüfen und den Gesetzgeber 
ggf. zu einer Anpassung der deutschen Rechtslage aufzufordern. 
Konsequenz 

Der Entscheidung kann keine Aussage zu der vergleichbaren umsatzsteuer-
rechtlichen Problematik entnommen werden. Der BFH hat in dem dazu anhängi-
gen Revisionsverfahren das Verfahren ausgesetzt und die Frage der Steuerbe-
freiung dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung vorge-
legt. Der Ausgang jenes Verfahrens bleibt insoweit abzuwarten. 
 
 
22. Offenbare Unrichtigkeit: von Amts wegen zu berichti-

gen? 
 
Kernaussage 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Umsatzsteuererklärung vollständige und 
normgemäß und wird dementsprechend erklärungsgemäß veranlagt, kann es 
passieren, dass der Steuerpflichtige vergisst, seine geleisteten Umsatzsteuer-
zahlungen in der Einnahmeüberschussrechnung als Betriebsausgaben abzuzie-
hen. Übernimmt das Finanzamt im Rahmen der Veranlagung dieses Versäum-
nis, stellt dies eine von Amts wegen zu korrigierende offenbare Unrichtigkeit dar. 
Sachverhalt 
Ein Steuerpflichtiger versäumte in seinen Einnahmeüberschussrechnungen, die 
zuvor in den jeweiligen Umsatzsteuererklärungen angegebenen und erklärungs-
gemäß veranlagten Umsatzsteuervorauszahlen als Betriebsausgabe abzuzie-
hen. Hingegen wies er die Vorsteuerbeträge vollständig und zutreffend auf der 
Einnahmeseite aus. Das Finanzamt übernahm seine erklärten Einkünfte und 
erließ auf dieser Grundlage Bescheide, die bestandskräftig wurden. Als der 
Steuerpflichtige eine Änderung nach den Bestimmungen der Abgabenordnung 
(AO) beantragte, wies das Finanzamt seinen Antrag wegen Unanwendbarkeit 
dieser Rechtnorm und gleichzeitiger Bestandskraft der Einkommensteuerbe-
scheide zurück. Vor dem Finanzgericht unterlag der Steuerpflichtige ebenfalls 
und ging bis zum Bundesfinanzhof (BFH). 
Entscheidung 
Vor dem BFH hatte der Steuerpflichtige schließlich Erfolg. Die Richter hoben das 
Urteil auf und verwiesen die Klage an das Finanzgericht zurück. Eine offenbare 
Unrichtigkeit kann seitens des Klägers (als Übernahmefehler des Finanzamts) 
oder seitens des zuständigen Finanzamts auftreten und liegt nach der Abgabe-
nordung, wenn sie für jeden unvoreingenommenen Dritten eindeutig und klar 
erkennbar ist. Auslegungs- oder Verständnisfehler werden von der Norm ausge-
schlossen. Ein solcher Fehler liegt im obigen Fall aber keineswegs vor, da der 
Steuerpflichtige die Umsatzsteuererklärung sinngemäß und zutreffend erklärte. 
Das Finanzamt setze die Umsatzsteuererklärungen regelmäßig mit den entspre-
chenden Umsatzsteuerzahlungen fest, sodass hier eine mangelnde Sachaufklä-
rung ausgeschlossen werden musste. 
Konsequenz 

Offenbare Unrichtigkeiten können auch nach eingetretener Bestandskraft der 
Bescheide geändert werden und sind bei berechtigtem Interesse der Beteiligten 
zu berichtigen. Der BFH sah hier bei den Angaben des Steuerpflichtigen ein 
mechanisches Versehen als gegeben an, welche sich das Finanzamt zu eigen 
gemacht hatte. Folglich blieb die Änderung als notwendige Konsequenz. 
 
 
23. Steuerliche Trennung von nebeneinander ausgeübter 

gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit 
 
Kernaussage 
Gewerbliche (als Praxisbetreiber) und freiberufliche Tätigkeiten (als Behandeln-
der mit Mitarbeitern) eines Krankengymnasten, die nebeneinander ausgeübt 
werden, sind steuerliche getrennt zu behandeln, wenn dies nach dem Patienten-
stamm problemlos möglich ist oder der Tätigkeitsumfang geschätzt werden kann. 
Sachverhalt 
Die Klägerin betreibt seit 2001 eine eigene Praxis für Krankengymnastik. Sie 
beschäftigte in den Streitjahren jeweils 4 bis 5 festangestellte Mitarbeiter, die 
jeweils 20 bis 30 Wochenstunden tätig waren. Im Jahr 2007 kam es in der Praxis 
zu einer erheblichen Auftragszunahme, die von der Klägerin mit ihren angestell-
ten Mitarbeitern alleine nicht zu bewältigen war, so dass die Klägerin in den 
Streitjahren 2007 bis 2009 zusätzlich jeweils 3 bis 4 Honorarkräfte beschäftigte. 
Die Praxis verfügte in den Streitjahren über 4 zugelassene Behandlungsräume, 
wovon ein Raum ausschließlich von der Klägerin genutzt wurde. Das Finanzamt 
behandelte die gesamten Einkünfte der Klägerin aus ihrer Praxis als gewerbliche 
Einkünfte. Es war der Ansicht, dass nach dem Umfang der Fremdleistungen – 
Gesamtumsatz rd. 300.000 EUR; Aufwand für Honorarkräfte 100.000 EUR; 



 
 
Personalkosten über 50.000 EUR – keine eigenverantwortliche Tätigkeit der 
Klägerin mehr vorliege. Da somit weit über die Hälfte der Leistungen nicht unmit-
telbar von der Klägerin erbracht würden, könne nicht mehr davon gesprochen 
werden, dass sämtliche Leistungen den vom Bundesfinanzhof (BFH) geforderten 
"Stempel der Persönlichkeit" der Klägerin trügen. 
Entscheidung 
Die hiergegen erhobene Klage war nur teilweise erfolgreich. Im Urteil führt das 
Finanzgericht Hamburg aus, dass eine aufgrund eigener Fachkenntnisse eigen-
verantwortlich ausgeübte Tätigkeit eines Krankengymnasten nur vorliege, wenn 
er – hinausgehend über Erstgespräch, gelegentliche Kontrollen und Abrech-
nungskontrolle – bei jedem einzelnen Patienten auf die Behandlung Einfluss 
nehme und dazu jeweils selbst zumindest die Anamnese und zwischenzeitliche 
Kontrollen durchführe. Allerdings könne ein Krankengymnast nebeneinander 
sowohl eine gewerbliche (als Praxisinhaber) als auch und eine freiberufliche 
Tätigkeit (als selbst Behandelnder) ausüben. Die Tätigkeiten seien steuerlich 
getrennt zu behandeln, wenn eine Trennung z. B. nach den einzelnen behandel-
ten Patienten ohne besondere Schwierigkeiten möglich sei oder der Umfang der 
Tätigkeit anhand bekannter Daten geschätzt werden könne. In dem entschiede-
nen Fall kam das Gericht unter Würdigung aller Umstände zu dem Ergebnis, 
dass in den Streitjahren jeweils ein freiberuflicher Anteil von 25 % des Gesamt-
gewinns als am wahrscheinlichsten anzunehmen sei. 
Konsequenz 

Gegen das Urteil des Finanzgericht Hamburg wurde Nichtzulassungsbeschwer-
de beim BFH eingelegt, der nun das letzte Wort in dieser Sache hat. 
 
 
24. Auch falsch ausgestellte Kleinbetragsrechnungen 

lösen Umsatzsteuer aus 
 
Kernaussage 
Wer Umsatzsteuer unberechtigt oder unrichtig in Rechnung stellt, schuldet diese. 
Auch falsch ausgefüllte Quittungsblöcke können hier zum Verhängnis werden. 
Sachverhalt 
Ein Kleinunternehmer hatte Quittungen über die von ihm erbrachten Leistungen 
ausgestellt. In diese hatte er den Bruttobetrag und den Steuersatz, damals noch 
16 %, eingetragen. Die im Quittungsblock enthaltenen Felder zum Netto- und 
Steuerbetrag füllte er hingegen nicht aus. Nach Überprüfung der Quittungen 
vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass die Quittungen 
Kleinbetragsrechnungen (derzeit: Rechnungen bis 150 EUR) darstellten, in 
denen die Umsatzsteuer unberechtigt ausgewiesen sei. Es setzte daher Um-
satzsteuer fest. Hiergegen klagte der Kleinunternehmer und gewann. Nach 
Ansicht des Finanzgerichts lag kein unberechtigter Ausweis von Umsatzsteuer 
vor, da kein Steuerbetrag ausgewiesen sei; allerdings ging es nun vor den 
Bundesfinanzhof (BFH). 
Entscheidung 
Entgegen der Vorinstanz kommt der BFH zu dem Ergebnis, dass unberechtigt 
Umsatzsteuer ausgewiesen wurde. Dabei legt der BFH die zugrundeliegende 
Vorschrift, die den Ausweis eines Steuerbetrages fordert, bewusst über ihren 
Wortlaut hinaus aus. Er orientiert sich hierbei am Zweck der Vorschrift, der 
Gefährdung des Steueraufkommens entgegenzuwirken. Denn die Quittungen 
enthielten alle notwendigen Angaben (u. a. Bruttobetrag und Steuersatz), um als 
Kleinbetragsrechnungen anerkannt zu werden. Es besteht daher das Risiko, 
dass der Empfänger der Quittungen hieraus den Vorsteuerabzug geltend macht. 
Konsequenz 
Die Auslegung des BFH dürfte zutreffend sein. Wer auch immer Rechnungen 
oder ähnliche Dokumente ausstellt, muss sich darüber im Klaren sein, dass er 
Umsatzsteuer schuldet, wenn er dem Empfänger den Vorsteuerabzug ermög-
licht. Entscheidend ist allein die mögliche Gefährdung des Steueraufkommens. 
Ob diese tatsächlich eingetreten ist, weil z. B. dem Empfänger bekannt war, dass 
der Aussteller der Quittungen Kleinunternehmer ist, ist hierbei vollkommen 
unerheblich. Privatleute, Kleinunternehmer oder Unternehmer mit steuerfreien 
Umsätzen, z. B. Ärzte, sollten daher Rechnungen, Quittungen o. ä. mit der 
notwendigen Sorgfalt ausfüllen bzw. nicht alles ausfüllen was ihnen in die Quere 
kommt. 


